
Alles Wissenswerte zur Bundes-
tagswahl, wie ihr eure Briefwahl- 
unterlagen beantragen könnt und  
wer in diesem Jahr alles wählen  
darf,erfahrt ihr in unserem Artikel, 
im Innenteil ab Seite 3.
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Kontaktdaten der ehrenamtlichen 
Bürgermeister 
über zentrale E-Mail: service@vg-weida-land.de

Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf
Bürgermeister Herr Ronny Kluge
Mail: bm-nemsdorf@vg-weida-land.de 
Mobil: 0152 / 58 30 93 11      
Festnetz Bürgermeisterbüro, Hauptstraße 48 
034771 / 40 95 91 
Bürgermeistersprechstunden dienstags von 17 bis 18:30 Uhr

Gemeinde Obhausen
Bürgermeister Herr Sven Hoffmann
Mail: bm-obhausen@vg-weida-land.de
Mobil: 0172 / 53 72 520
Bürgermeisterbüro, Kulturhaus Obhausen, Hallesche Str. 24 
Bürgermeistersprechstunden mittwochs von 17 bis 18 Uhr

Gemeinde Barnstädt
Bürgermeister Herr Gerald Reichmann
Mail: bm-barnstaedt@vg-weida-land.de 
Mobil: 0174 / 1 74 63 45
Bürgermeisterbüro, Grundschule Barnstädt, Steigraer Str. 5 
Bürgermeistersprechstunden montags von 18 bis 19 Uhr

Stadt Schraplau
Bürgermeister Herr Olaf Maury
Mail: olaf.maury@freenet.de
Tel. 0170 / 18 40 494
Bürgermeisterbüro, Rathaus Schraplau, Marktstraße 25
Sprechzeiten nach Bedarf und vorheriger Terminabsprache

Gemeinde Steigra
Bürgermeister Herr Michael Stockhaus
Mail: bm-steigra@vg-weida-land.de
Tel. 034461 / 164922
Bürgermeisterbüro, Gaststätte „Ritter Skt. Georg“ 
Straße an der F 180 Nr. 1 
Bürgermeistersprechstunden dienstags von 19 bis 20 Uhr
im 14-tägigen Rhythmus – 14.01., 28.01., 11.02. usw.

Gemeinde Farnstädt
Bürgermeister Herr Frank Mylich
Mail: bm-farnstaedt@vg-weida-land.de
Tel. 034776 / 22312
Sprechzeiten nach Bedarf und vorheriger Terminabsprache

Achtung!
Bis auf weiteres können Sie Ihre Angelegen- 
heiten persönlich nur nach vorheriger 
Terminabsprache in der Verwaltung er-
ledigen.
Die Telefonnummern aller Mitarbeiter finden Sie 
auf der Mitarbeiter-Liste unserer Internetseite: 
www.weida-land.de oder auf dem entsprechen-
den Schriftverkehr.

Verbandsgemeinde Weida-Land - 
Öffnungszeiten 
Verwaltungsgebäude Nemsdorf-Göhrendorf 
Montag 9:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr
Freitag 9:00 – 12:00 Uhr
Postanschrift: Verbandsgemeinde Weida-Land
 Hauptstraße 43
 06268 Nemsdorf-Göhrendorf
Zentrale  Tel.:  034771 / 9000
(Nemsdorf) Fax: 034771 / 90050
 Mail: service@vg-weida-land.de
 Internet: www.weida-land.de

Trinkwasser- und Abwasserbetrieb 
„Weida-Land“ AöR
(Anstalt öffentlichen Rechts)

Zuständigkeiten:
Abwasser der Gemeinden:
Obhausen, Nemsdorf-Göhrendorf, Barnstädt, 
OT Albersroda, OT Schnellroda, OT Alberstedt, 
Stadt Schraplau

Trinkwasser der Gemeinden
OT Alberstedt, OT Esperstedt, OT Kuckenburg, 
Stadt Schraplau

Anschrift: Schulstraße 1, 06279 Schraplau
Telefon: 034774 / 4 10 20
Fax: 034774 / 2 01 23
e-mail: info@ta-weida-land.de

Sprechzeiten:
montags, dienstags, donnerstags 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr
mittwochs, freitags 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
und außerhalb der Sprechzeiten nach telefonischer 
Absprache
Bereitschaftsdienst TAWL Weida-Land AöR
Telefon-Nr.:  034774 - 70161
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Deutschland wählt am 23. Februar 2025
Alles Wissenswerte zur Bundestagswahl 
und zur Briefwahl
Die Bundestagswahl rückt näher, doch diesmal ist alles et-
was anders: Sie findet vorzeitig statt. Grund für diese vor-
zeitige Wahl ist der Rücktritt des Bundeskanzlers und die 
damit verbundene Auflösung des Bundestages. Diese Ent-
scheidung wurde nötig, da eine stabile Regierungsbildung 
aufgrund politischer Differenzen nicht mehr gewährleistet 
werden konnte. Nun liegt es in den Händen der Bürgerinnen 
und Bürger, eine neue Regierung zu wählen.

Wer darf wählen?
Rund 59,2 Millionen Deutsche im Bundesgebiet sind nach ei-
ner Schätzung des Statistischen Bundesamtes am 23. Februar 
2025 wahlberechtigt. Dieses Mal gehören laut Bundeswahllei-
terin etwa 2,3 Millionen potenzielle Erstwählerinnen und Erst-
wähler zu den Wahlberechtigten dazu.  Nach dem Bundeswahl-
gesetz sind alle Deutschen wahlberechtigt, die am Wahltag das 
18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten 
in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innehaben 
oder sich sonst gewöhnlich aufhalten und nicht mittels eines 
richterlichen Beschlusses als verurteilte Straftäter vom Wahl-
recht ausgeschlossen sind. Obwohl es regelmäßig Initiativen 
gibt, das Wahlalter auf 16 Jahre herabzusetzen, gilt das Le-
bensalter neben der Staatsangehörigkeit nach wie vor als die 
entscheidende Zugangsvoraussetzung zur Bundestagswahl. 

Briefwahl: Bequem von zu Hause aus wählen
Für viele Wähler ist die Briefwahl eine praktische Alternati-
ve zum Gang ins Wahllokal. Sie ermöglicht es, die Stimme 
flexibel und ortsunabhängig abzugeben – sei es aus dem 
Urlaub, von zu Hause oder aus dem Ausland. Die Briefwahl 
bietet dabei denselben Schutz und dieselbe Sicherheit wie 
die Stimmabgabe vor Ort.

So funktioniert die Briefwahl
Um per Briefwahl wählen zu können benötigt man natürlich 
Briefwahlunterlagen. Diese bestehen aus dem Wahlschein, 
dem Stimmzettel, einem Stimmzettelumschlag und einem 
Rücksendeumschlag. Sie können die Unterlagen bequem 
bei der Verbandsgemeinde anfordern. Das geht auf ver-
schiedenen Wegen. Werft einen Blick auf die Rückseite der 
Wahlbenachrichtigung!

Per Post: Dort befindet sich ein Wahlscheinantrag. Mit die-
sem kann man beantragen, dass die Wahlunterlagen per 
Post zugeschickt werden sollen.

Per QR-Code: Bislang musste man diesen Antrag ausfüllen 
und an die Verbandsgemeinde zurückschicken. Nun gibt es 
aber noch eine weitere Möglichkeit, denn auf dem Wahlschei-
nantrag befindet sich ein QR-Code. Wenn du diesen mit dei-
nem Smartphone scannst, wirst du in deinem Browser auf 
eine Website weitergeleitet. Über diese kannst du dann ganz 
einfach die Unterlagen für die Briefwahl beantragen. Die ein-
zelnen Felder, wie Name und Anschrift, sind bereits vorausge-
füllt. Du musst lediglich dein Geburtsdatum eingeben und das 
Formular abschicken. Du solltest dann einige Zeit später die 
Unterlagen für die Briefwahl automatisch erhalten.
Außerdem könnt ihr während der Öffnungszeiten zur Ver-
waltung der Verbandsgemeinde kommen und die Unterla-
gen direkt vor Ort beantragen.

Wichtig: Um die Briefwahl zu beantragen, muss man keine 
Gründe angeben.

Zeitlicher Ablauf für Briefwähler
1. Ab wann kann ich Briefwahlunterlagen beantragen?
 Die Unterlagen können ab Erhalt der Wahlbenachrichti-

gung angefordert werden, in der Regel etwa sechs Wo-
chen vor der Wahl.

2. Wann sollten die Unterlagen zurückgeschickt werden?
 Damit die Stimme zählt, müssen die Unterlagen spätes-

tens am Wahltag bis 18 Uhr beim Wahlamt eingehen. 
Plant daher ausreichend Zeit für den Postversand ein!

3. Weitere Möglichkeit:
 Solltet ihr die Briefwahlunterlagen kurzfristig beantragen, 

könnt ihr diese persönlich im Wahlamt abholen und direkt 
dort ausfüllen.

Wichtige Hinweise zur Briefwahl
• Füllt den Stimmzettel sorgfältig aus und legt ihn in den 

Stimmzettelumschlag.
• Unterschreibt den Wahlschein und legt ihn zusammen mit 

dem Stimmzettelumschlag in den Rücksendeumschlag.
• Sendet die Unterlagen so früh wie möglich zurück, um 

Verzögerungen im Postverkehr zu vermeiden.

Egal, ob vor Ort im Wahllokal oder bequem von zu Hause 
aus per Briefwahl – jede Stimme zählt. 

Bekanntmachung 
der Verbandsgemeinde Weida-Land über das  
Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und 
die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 
Deutschen Bundestag am 23.02.2025
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für Wahlbe-

zirke der Verbandsgemeinde Weida-Land wird in der Zeit 
vom 03.02.2025 bis 07.02.2025 während der allgemei-
nen Öffnungszeiten 

 (Ort der Einsichtnahme) 
 Verbandsgemeinde Weida - Land, Hauptstraße 43, 06268 

Nemsdorf - Göhrendorf, Einwohnermeldeamt, Zimmer 
1.5,  nicht barrierefrei 

 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberech-
tigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Aus-
kunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldege-
setzes eingetragen ist. 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich. 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat.
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Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn 
verloren hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angege-
benen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlschei-
nes noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-
schlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmäch-
tigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; 
dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen.

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stim-
me gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss 
das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist 
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahl-
berechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. 

Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfs-
person besteht. 

Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl ei-
ner anderen Person erlangt hat. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die an-
gegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spä-
testens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform auschließlich von 
unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

Nemsdorf - Göhrendorf, 22.01.2025 

(die Gemeindebehörde)
Verbandsgemeinde Weida – Land Dubb

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor 
der Wahl, spätestens am 07.02.2025 bis 12:00 Uhr, bei 
der Gemeindebehörde 

 (Dienststelle, Gebäude und Zimmer) 
 Verbandsgemeinde Weida - Land, Hauptstraße 43, 06268 

Nemsdorf - Göhrendorf, Einwohnermeldeamt, Zimmer 1.5 
 Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder 

durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten bis spätestens zum 02.02.2025 eine 
Wahlbenachrichtigung. 

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhal-
ten keine Wahlbenachrichtigung. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im 
 (Name und Nummer)
 Wahlkreis Mansfeld - 73
 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 

(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 
 oder 
 durch Briefwahl teilnehmen. 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter, 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 

Wahlberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 

die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeich-
nis nach § 18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung (bis 
zum 02.02.2025) oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 22 Abs.1 der Bundes-
wahlordnung (bis zum 07.02.2025) versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst 
nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Absatz 1 der 
Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach 
§ 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren fest-
gestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis 
der Gemeindebehörde  gelangt ist. 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-
getragenen Wahlberechtigten bis zum 21.02.2025, 15.00 
Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden. 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der An-
trag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
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Räum- und Streupflicht
Das gilt für Eigentümer und Mieter
Eine kleine Kostprobe von seinem Können hat uns der Win-
ter bereits gegeben und die Saison ist noch nicht am Ende. 
Alle Jahre wieder, fragen sich Mieter und Eigentümer, zu 
welchen Uhrzeiten die Fußwege freigehalten werden müs-
sen. In der Verbandsgemeinde Weida-Land regelt das die 
„Satzung der VerbGem Weida-Land über die Reinigung von 
Straßen und die Sicherung der Gehwege im Winter“. 

Wir haben die wichtigsten Paragrafen der Satzung für euch 
zusammengetragen. Das gesamte Dokument findet ihr un-
ter www.weida-land.de/de/satzungen.html oder durch Scan-
nen des QR-Codes. 

§ 2 Übertragung der Reinigungspflicht und der 
Durchführung des Winterdienstes auf Dritte 
1) Innerhalb der geschlossenen Ortslagen wird gemäß § 50 

Abs. 3 StrG LSA die den Gemeinden nach § 47 StrG LSA 
obliegende und durch Beschlüsse der Mitgliedsgemein-
den auf die Verbandsgemeinde übertragene Straßenreini-
gungspflicht und die Durchführung des Winterdienstes auf 
die Eigentümer der durch öffentliche Straßen erschlosse-
nen Grundstücke nach Maßgabe des § 3 übertragen. 

2) Den Eigentümern werden hinsichtlich der Pflicht zur Stra-
ßenreinigung und der Durchführung des Winterdienstes 
die Nießbraucher (§1030 BGB), die Erbbauberechtigten 
(1093 BGB) sowie die Dauerwohnungs- bzw. Dauernut-
zungsberechtigten (§§ 1,31 ff Wohneigentumsgesetz) 
gleichgestellt. Mehrere gleichrangige Reinigungspflichti-
ge sind gesamtschuldnerisch verantwortlich. 

§ 3 Umfang der Straßenreinigung und des Winterdienstes 

1) Für die in den nach § 1 Abs. 2 und 3 genannten Gebieten 
vorhandenen Straßen haben die Reinigungspflichtigen 
der anliegenden Grundstücke die Reinigung der Geh- 
und Radwege (ohne Rücksicht auf die Befestigung), der 
Parkplätze, der Entwässerungsrinnen und der Fahrbah-
nen bis zur Mitte durchzuführen. 

2) Ferner obliegt den Reinigungspflichtigen der angrenzen-
den Grundstücke die Durchführung des Winterdienstes 
auf den Geh- und Radwegen sowie die Beseitigung von 
Schnee und Eis aus den Entwässerungsrinnen. 

3) Die Reinigungspflicht umfasst die Beseitigung von 
Schmutz, Unkraut, Unrat, Laub, sowie die Beseitigung 
von Schnee und Eis, ferner bei Glätte das Bestreuen der 
Geh- und Radwege mit abstumpfenden Mitteln. Durch 
Verunreinigung entstehende Gefahrenquellen sind un-
verzüglich zu beseitigen oder zu sichern und der Ver-
bandsgemeinde umgehend mitzuteilen. 

4) Tritt im Laufe des Tages eine besondere Verunreinigung 
durch An- und Abfuhr von Kohlen, Öl, Stroh, Müll, Sand 
und dergleichen, durch Bauarbeiten, Unfälle oder Tiere 
ein, so hat der Reinigungspflichtige die Reinigung unver-
züglich vorzunehmen. Trifft die Reinigungspflicht bei be-
sonderen Verunreinigungen nach anderen Vorschriften 
des öffentlichen Rechts (z.B. § 19 StrG LSA, § 32 Abs. 1 
StVO) zugleich einen Dritten, so geht dessen Pflicht zur 
Reinigung vor. 

5) Schmutz oder sonstiger Unrat dürfen nicht dem Nachbarn 
zugekehrt oder in Regeneinläufe (Gullys), Gräben, Grün-
flächen, Entwässerungsrinnen und in Einlaufschächte 
der Kanalisation gekehrt werden. 

6) Bei den innerhalb der geschlossenen Ortslage liegenden 
Straßen, Wegen, und Plätzen obliegt den Reinigungs-
pflichtigen der angrenzenden Grundstücke die Straßen-
reinigung bis zur Mitte der Fahrbahn. Die Straßenreini-
gung ist einmal wöchentlich durchzuführen. 

§ 4 Eigentum am Kehricht 
Der Kehricht ist vom Reinigungspflichtigen sofort zu beseiti-
gen. Er geht mit Einfüllung in Behälter in das Eigentum des 
Reinigungspflichtigen über. Wertgegenstände im Kehricht 
sind wie Fundsachen zu behandeln. 

§ 5 Winterdienst 
1) Bei Schneefall sind die Gehwege mit einer geringeren 

Breite von 1,00 m ganz, die übrigen in einer Breite von 
1,00 m von Schnee freizuhalten. Ist ein Gehweg nicht 
vorhanden, so ist ein 1,00 m breiter Streifen neben der 
Fahrbahn freizuhalten. 

2) Die Wasseranschlüsse für das Feuerlöschwesen sind stets 
schnee- und eisfrei zu halten. Entwässerungsrinnen und 
Einlaufschächte für die Straßenentwässerung müssen bei 
Tauwetter von Schnee und Eis freigehalten werden, um 
den Abfluss des Schmelzwassers zu gewährleisten. 

3) Bei Schneeglätte, Glatteis und sonstiger Winterglätte sind 
die von Schnee und Eis freizuhaltenden Flächen mit Sand 
oder sonstigen Mitteln, außer Asche, abzustumpfen. 

4) Zur Schnee- und Eisbeseitigung dürfen keine Geräte 
und Chemikalien (Salz), welche zu Schäden an der Stra-
ßenbefestigung, an Kleidung oder Schuhwerk oder zur 
gesundheitlichen Schädigung von Menschen und Tieren 
führen, verwendet werden. 

5) Geräumter Schnee und Eis 
dürfen nicht so gelagert 
werden, dass dadurch der 
Verkehr auf der Fahrbahn, 
Rad- oder Gehwegen ge-
fährdet oder behindert wird. 
Schnee und Eis dürfen nicht 
dem Nachbarn zugekehrt 
oder in die Einlaufschächte 
der Kanalisation gekehrt werden. Aus Privatgrundstücken 
geräumter Schnee darf nicht auf öffentlichen Verkehrsflä-
chen abgelagert werden. 

6) Bei eintretendem Tauwetter sind auf den Geh- und Rad-
wegen noch vorhandene Schnee- und Eisreste unver-
züglich so zu beseitigen, dass das Schmelzwasser unge-
hindert ablaufen kann. 

§ 6 Zeiten für den Winterdienst 
Die Gehwege müssen werktags bis 7 Uhr, 
sonn- und feiertags bis 9 Uhr geräumt und 
gestreut sein. Wenn nach diesem Zeitpunkt 
Schnee fällt oder Schnee- bzw. Eisglätte 
auftritt, ist wiederholt zu räumen. Diese 
Pflicht endet um 20 Uhr.
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RBB-Bürgersprechstunde
Bürgersprechstunden der Regionalbereichsbeamten des 
Polizeirevieres Saalekreis im Weida-Land finden bis auf 
weiteres nur nach telefonischer Terminabsprache statt.

PHM Frau Köhler: 034771 74 268 o. mobil  0160 2532450
PHM Herr Degenhardt: 034771 74 277 o. mobil 0160 2530495
E- Mail.: rbb-weida-land@polizei.sachsen-anhalt.de

Amtsblatt der Verbandsgemeinde
Das Amtsblatt der Verbandsgemeinde Weida-Land 
ist nur für öffentliche, amtliche Bekanntmachungen 
und erscheint nach Bedarf. 
Von Anfang Januar bis Redaktions-
schluss sind die Amtsblätter Nr. 1 und 
Nr. 2 erschienen. Das Amtsblatt kann 
auf der Internetseite der Verbands-
gemeinde eingesehen werden.

www.weida-land.de

      Achtung Blutspende
Blutspende in Farnstädt

Freitag, 14. Februar von 16 bis 19.30 Uhr
Grundschule, Weinbergsiedlung 12

Ankündigungen, 
Tipps und Termine

Einsendeschluss
für Beiträge für die nächste Ausgabe

unseres Stadt- und Land-Boten
unserer Verbandsgemeinde

ist am 17. Februar 2025
Erscheinungstag: 6. März
E-Mail: redaktion@vg-weida-land.de

Telefon: 034771 / 900 54 • Fax: 034771 / 900 50

Verdreckte Straße am Kalksteinbruch
Bürgerinformation zum aktuellen Stand
Liebe Alberstedter und Farnstädter, 
am 22. Januar fand der lang geplante Termin zu der immer wie-
der verdreckten Straße am Kalksteinbruch statt. Leider war die 
entscheidende Behörde (Bergbauamt Halle) nicht vor Ort, was 
nicht zu akzeptieren ist. Vertreter des Saalekreises und der Fir-
ma Bares waren der Einladung gefolgt. Alle Beteiligten waren 
sich einig, dass der Zustand so nicht bleiben kann. 
Die Lösung kann aus Sicht der Gemeinde nur eine Vorreinigung 
der Fahrzeuge im Bruch sein. Das Bedarf aber einer Genehmi-
gung, bei denen sich die Behörden abstimmen müssen, wer 
diese erteilt. Der Landkreis wird am Montag, 10. Februar 2025 
die bis dahin vom Betreiber eingereichten Lösungsvorschläge 
besprechen und die weitere Vorgehensweise planen. 
Gemeinderat und Bürgermeister sind entschlossen, weiterhin 
Druck zu machen, um diesen inakzeptablen Zustand zu besei-
tigen. Machen Sie bitte mit uns gemeinsam weiterhin Druck auf 
die Verantwortlichen.

Wir bleiben dran und halten Sie weiter auf dem Laufenden. 
Herzlichst ihr Gemeinderat und ihr Bürgermeister

Öffnungszeiten der Bibliothek Schraplau 
(SBZ, Esperstedter Weg 1)

immer mittwochs von 14 bis 16:30 Uhr

Die Bibliothek öffnet im Februar 2025 abweichend am 
Mittwoch den 12.02., 14 bis 16.30 Uhr und individuell, 

nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung.

Ansprechpartner für Anfragen sowie 
Termine außerhalb der Öffnungszeiten: 

Ines Witt / Mobil: 0177 / 7439039



Lichtbildvortrag 
Landschaften Europas – Das Friaul
Lernen Sie eine weniger bekannte Region im Norden Itali-
ens in Alpennähe kennen, die reich an Geschichte ist und 
malerische Orte und viele Überraschungen bereit hält.
Erfahren Sie das typische der Region am Beispiel von Udi-
ne, Venzone und Gemona. Die beiden letztgenannten wur-
den 1976 durch ein Erdbeben weitgehend zerstört und wie-
der aufgebaut.
Bereichern Sie mit Aquileia ihre Kenntnisse in der Basilika 
mit dem größten Bodenmosaik der westlichen Welt.
Das auf einem Felsen erbaute Schloss Druino bietet herr-
liche Aussichten auf das Meer und ist mit dem Namen des 
Dichters Rainer Maria Rilke verknüpft.
Höhepunkt und Abschluss der virtuellen Reise ist Triest an 
der Adria, die Hauptstadt des Friauls, und das am Meer ge-
legene Schloss Miramare, das der Bruder von Kaiser Franz 
Joseph (Habsburg) erbauen ließ.

 Wann: Do: 13.02.2025, 15:00 Uhr

 Wo: Schraplau, Bibliothek
  (Grundschule, Esperstedter Weg 1, Schraplau)

 Leitung: Dr. Gabriele Wendt

 Kosten: 5,00 EUR

Anmeldung: Bibliothek – Frau I.Witt, Tel.: 0177 7439039
 KVHS Saalekreis – Frau Wendt 034771/737971 

Kreisvolkshochschule Saalekreis 
Außenstelle Querfurt – 
Angebote für das Frühjahrssemester 2025
Auf der Internetseite www.kvhs-saalekreis.de finden Sie 
ebenfalls das Gesamtangebot und können sich jederzeit 
online anmelden.
ab 12.02.2025, 15.30 Uhr Selbstverteidigung für Kids
am 13.02.2025, 15:00 Uhr Vortrag - Landschaften Europas - 
 Das Friaul, in Schraplau
am 18.02.2025, 17.15 Uhr Vortrag zum Erbrecht
am 19.02.2025, 18.00 Uhr Vortrag zur Patientenverfügung
 und Vorsorgevollmacht,
 in Barnstädt
07.03.2025, 10.00 Uhr  Workshop Töpfern
ab 05.03.2025, 18.30 Uhr Englisch für Fortgeschrittene 
 (Probestunde möglich)
am 14.03.2025, 16.00 Uhr Selbstgemachte Beautyprodukte -  
 Lavendelbadesalz
am 21.03.2025, 16.00 Uhr Selbstgemachte Beautyprodukte -  
 Teebaumöl Zahnpasta
am 21.03.2025, 17.00 Uhr Englisch für die Reise - 
 Wochenendkurs
am 21.03.2025, 17.00 Uhr Spanisch für die Reise - 
 Wochenendkurs
Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich!
Information und Anmeldung: Tel. 034771 737971; 
E-Mail: kvhs@saalekreis.de & http://www.kvhs-saalekreis.de
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Veranstaltungskalender 2025 
Was ist los in der Gemeinde Farnstädt
14.02. Blutspende in der Grundschule Farnstädt 
 (Verein z. Förderung der FFw) 

22.02. 1. Abendveranstaltung 
 (Farnstädter Karnevals Gesellschaft) 

23.02. Familienfasching 
 (Farnstädter Karnevals Gesellschaft) 

01.03. 2. Abendveranstaltung 
 (Farnstädter Karnevals Gesellschaft) 

02.03. Kinderfasching (Farnstädter Karnevals Gesellschaft) 

08.03. 3. Abendveranstaltung 
 (Farnstädter Karnevals Gesellschaft) 

15.03. 4. Abendveranstaltung 
 (Farnstädter Karnevals Gesellschaft) 

19.04. Osterfeuer in Farnstädt
 (Verein z. Förderung der FFw Farnstädt) 
 Osterfeuer in Alberstedt
 (Feuerwehrverein Alberstedt) 

10.05. Frühlingskonzert (Förderverein Kirche Unterfarnstädt) 

20.05. Blutspende in der Grundschule Farnstädt (Verein z. 
Förderung der FFw) 

29.05. Männertagsveranstaltung (RFV Farnstädt) 
 Männertag mit der Feuerwehr
 (Feuerwehrverein Alberstedt) 

07. - 08.06. Pfingsttanz / Kinderfest auf der Spielburg
 (Alberstedter Pfingstburschen) 

05. - 06.07. 28. Kirchplatzfest 
 (Förderverein Kirche Unterfarnstädt) 

05.08. Blutspende in der Grundschule Farnstädt
 (Verein z. Förderung der FFw) 

22. - 23.08. Heimatfest am Hofeteich
 (Ausschuss für Kultur, Soziales und Sport) 

06.09. Bier- & Sektlauf & Abends Tanzveranstaltung 
(Alberstedter Pfingstburschen) 

14.09. Tag des offenen Denkmals
 (Förderverein Kirche Unterfarnstädt) 

26. - 27.09. Oldtimertreffen
 (Heimat und Kulturverein Farnstädt) 

18.10. Drachenfest (Alberstedter Heimat- und Kulturverein) 

30.10. Halloween im Kulturhaus Farnstädt
 (Ausschuss für Kultur, Soziales und Sport) 

01.11. Halloween auf der Spielburg in Alberstedt
 (Alberstedter Pfingstburschen) 

13.11. Blutspende in der Grundschule Farnstädt 
 (Verein z. Förderung der FFw) 

14.11. Jugendfasching 
 (Farnstädter Karnevals Gesellschaft) 

15.11. Abendveranstaltung 
 (Farnstädter Karnevals Gesellschaft) 

30.11. Adventsblasen vom Turm 
 (Förderverein Kirche Unterfarnstädt) 



02.12. Seniorenweihnachtsfeier Farnstädt
 (Ausschuss für Kultur, Soziales und Sport) 
04.12. Adventsandacht & Weihnachtsmarkt
 (Alberstedter Heimat- und Kulturverein) 
06.12. Weihnachtskonzert
 (Förderverein Kirche Unterfarnstädt) 
07.12. Adventsblasen vom Turm 
 (Förderverein Kirche Unterfarnstädt) 
14.12. Adventsblasen vom Turm
 (Förderverein Kirche Unterfarnstädt) 
20.12. Weihnachtsmarkt in Farnstädt
 (Heimat und Kulturverein Farnstädt) 
21.12. Adventsblasen vom Turm
 (Förderverein Kirche Unterfarnstädt) 
24.12. Weihnachten in der Kirche Alberstedt & 
 in der Kirche Farnstädt 
31.12. Jahresabschied / Sylvester 
 (Alberstedter Heimat- und Kulturverein) 

Details zu den einzelnen Veranstaltungen folgen in den 
Aushängen der Vereine. Ansprechpartner ist der jeweils ge-
nannte Verein.

Angaben ohne Gewähr
Stand vom 01.01.2025
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Feuerwehrverein Obhausen e.V.
Einladung zur Mitgliederversammlung
Zur Jahresversammlung lädt der Feuerwehrverein Obhau-
sen seine Mitglieder am Freitag, 21. Februar, ab 19.30 Uhr 
in das Gerätehaus ein. 
Neben dem traditionellen Tätigkeitsbericht des Förderver-
eins wird es auch einen Einblick in die Arbeit der Wehr und 
ihrer Jugendabteilung geben.

Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Bericht des Vorstandes 
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüferinnen
7. Entlastung des Vorstandes
8. Festlegung der Beitragsordnung
9. Wünsche und Anregungen

Der Feuerwehrverein Obhausen e.V. wünscht allen Mitglie-
dern und Förderern für das restliche Jahr 2025 gute Ge-
sundheit und viel Erfolg, verbunden mit dem Dank an alle 
Sponsoren, Freunde und Helfer, die den Verein in den zu-
rückliegenden Monaten tatkräftig unterstützt haben.

Übrigens: Am 24. Mai 2025 will die Wehr ihr 160-jähriges 
Jubiläum rund um das Gerätehaus feiern.

Einladung zum Senioren-Carneval 
am Sonntag, 23. Februar
Die fünfte Jahreszeit neigt sich dem Ende und es ist wie-
der so weit. Alle, die Spaß haben wollen und mal wieder 
das Tanzbein schwingen möchten, lade ich herzlich zum 
Senioren-Carneval am Sonntag, 23.02., um 14.11 Uhr ins 
Kulturhaus (Gasthof „Zur Sonne“) nach Nemsdorf ein.

Es wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 10 Euro erhoben. 
Bitte beachten: Der Kartenvorverkauf erfolgt am Mon-
tag 17.02.2025 in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr und am 
Dienstag 18.02.2025 in der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr.  
Ich möchte Sie bitten, im Vorfeld ihre Teilnahme unter Tele-
fon 0173 / 2620869 bis zum 5. Februar 2025 anzumelden.

Am Veranstaltungstag werden keine Eintrittskarten 
mehr ausgegeben.

Für die bessere Planung bzw. Vorbereitung (Essen, Ku-
chen) ist der Kartenvorverkauf mit Tischreservierung. Für 
eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen unter Telefon 0173 / 
2620869 zur Verfügung.

Die Feuerwehr ist wie jedes Jahr bereit, den Personentrans-
port von Göhrendorf nach Nemsdorf und zurück, zu über-
nehmen. Abfahrt ist 13.30 Uhr am Feuerwehrhaus Göhren-
dorf.

 Herzliche Grüße 
 Sabine Laugkner

Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmach
 Wann: Mi, 19.02.2025, 14:30 Uhr
 Wo: Seniorentreff in der Grundschule                          
 Dozent: Markus Kühn
 Kosten: 5,00 EUR 

Der Dozent, langjähriger Rechtsanwalt, stellt aus seiner 
Sicht die Rolle der Patientenverfügung und Vorsorgevoll-
macht für den behandelnden Arzt dar. 
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18. Glöckchenskat in Erdeborn
Es wird wieder gereizt, gedrückt und gestochen
Am Sonntag, 16.03. um 10 Uhr wird zum 18. Mal zum Skat-
turnier in den Saal der Gaststätte „Zum Bauernstein“ (ehem. 
„Grüne Tanne“), Erdeborn, Am Bauernstein 4 eingeladen. 

Achtung: der 
Termin weicht 
vom ursprüng-
lich bekanntge-
gebenen Termin 
aus organisato-
rischen Gründen 
ab. Es werden 
zwei Serien zu 
48 bzw. 36 Spie-
len nach den Re-
geln des Deut-
schen Skatverbandes gespielt. 

Die Startgebühr beträgt 10 Euro/Teilnehmer und wird zu 
100 Prozent als Preisgeld ausgeschüttet. Zusätzlich wird 1 
Euro/Teilnehmer als Kartengeld erhoben.

Die kulinarische Versorgung übernimmt das Team der Gast-
stätte „Zum Bauernstein“, Parkmöglichkeiten in unmittelba-
rer Nähe sind ausreichend vorhanden.
Weitere Informationen gibt’s beim Organisator Ulrich Soth 
unter 034774 / 20411.
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Kirchliche Nachrichten

Alle Termine ohne Gewähr. Bitte beachten Sie unbe-
dingt die aktuellen Aushänge und Pressemeldungen!!!

Evangelische Gottesdienste
Gottesdienst in Obhausen 
Sonntag 16.02. 14 Uhr Weltgebetstag 
Freitag 07.03. 17 Uhr

Gottesdienst in Barnstädt 
Sonntag 16.02. 10.30 Uhr

Gottesdienst in Göhrendorf
Sonntag 16.02. 09 Uhr

Gottesdienst in Steigra
Sonntag 16.02. 09 Uhr
Sonntag 09.03. 09 Uhr Weltgebetstag

Gottesdienst in Oberfarnstädt
Freitag 07.03. 17 Uhr

Informationen unter www.evkirchspielquerfurt.de

Katholische Pfarrgemeinde
Sonntag 09.02. 10 Uhr Wort-Gottes-Feier in Querfurt
Samstag 15.02. 17 Uhr Wort-Gottes-Feier in Nebra
Sonntag 16.02. 10 Uhr Wort-Gottes-Feier in Röblingen
Sonntag 23.02. 10 Uhr Eucharistiefeier in Querfurt
Samstag 02.03. 17 Uhr Eucharistiefeier in Nebra
Sonntag 03.03. 10 Uhr Eucharistiefeier in Röblingen

Informationen unter www.bruno-von-querfurt.de
Zeugen Jehovas

Aktuelle Informationen und Veranstaltungen 
unter www.jw.org.de

Angaben ohne Gewähr!

Steigra – evangelische Kirche St. Georg
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Termine der Region in Kürze

Samstag, 8. Februar
Querfurt
Fürstensaal der Burg, 18 Uhr, 
„Schabernack“ – 
Lesung mit Tim Herden 
(Tickets nur im Vorverkauf 
an der Museumskasse)

Donnerstag, 13. Februar
Schraplau
Bibliothek in der Grundschule, 15 Uhr, 
Lichtbildvortrag „Landschaften Europas 
– Das Friaul“ – in Zusammenarbeit mit 
der Kreisvolkshochschule

Samstag, 15. Februar
Albersroda
St. Magnus-Kirche, 18 Uhr, 
Albersrodaer Abendläuten – Glocken, 
Andacht, Orgel und Feierabendbier

Barnstädt
M1 Eventhalle, 20.11 Uhr, 
Prunksitzung des BFC 
mit der Band „Overdrive“

Mittwoch, 19. Februar
Barnstädt
Seniorentreff in der Grundschule, 14.30 Uhr, 
Patientenverfügung und Vorsorgevoll-
macht (Vortrag in Zusammenarbeit mit 
der Kreisvolkshochschule)

Freitag, 21. Februar
Barnstädt
M1 Eventhalle, 20.31 Uhr, 
Jungendfasching des BFC 

Samstag, 22. Februar
Steigra
Saal, 14 Uhr, Seniorenfasching, 
Einlass ab 13.30 Uhr

Schraplau
Saal am Kalkwerk, 19.11 Uhr, 
SCC Abendveranstaltung

Nemsdorf-Göhrendorf
Gasthof „Zur Sonne“, 20.11 Uhr, 
1. Abendveranstaltung des NCC

Obhausen
Kulturhaus Obhausen, 20.11 Uhr, 
1. Carnevalssitzung des CCO

Sonntag, 23. Februar
Bundesweit
8 bis 18 Uhr, Bundestagswahl

Schraplau
Saal am Kalkwerk, 14 Uhr, 
SCC Seniorenfasching

Nemsdorf-Göhrendorf
Gasthof „Zur Sonne“, 14.11 Uhr, 
Seniorencarneval des NCC

Obhausen
Kulturhaus Obhausen, 14.11 Uhr, 
Kinderfasching des CCO

Steigra
Saal, 15 Uhr, Kinderfasching, 
Einlass ab 14.30 Uhr

Barnstädt
M1 Eventhalle, 15.11 Uhr, 
Kinderfasching des BFC

Donnerstag, 27. Februar
Barnstädt
M1 Eventhalle, 19.11 Uhr, 
Weida-Weiber-Fastnacht des BFC

Freitag, 28. Februar
Steigra
Saal, 19.30 Uhr, 
Abendveranstaltung des SCV

Samstag, 1. März
Barnstädt
M1 Eventhalle, 18.11 Uhr, 
Weinfasching des BFC

Schraplau
Saal am Kalkwerk, 19.11 Uhr, 
SCC Abendveranstaltung

Steigra
Saal, 19.30 Uhr, 
Abendveranstaltung des SCV

Nemsdorf-Göhrendorf
Gasthof „Zur Sonne“, 20.11 Uhr, 
2. Abendveranstaltung des NCC

Obhausen
Kulturhaus Obhausen, 20.11 Uhr, 
2. Carnevalssitzung des CCO

Barnstädt
Saal am Landmarkt Putzer, 
1. Abendveranstaltung 
des Göhritzer Narren Klub

Sonntag, 2. März
Barnstädt
M1 Eventhalle, 14.11 Uhr, 
Seniorenfasching des BFC
Obhausen
Kulturhaus Obhausen, 14.11 Uhr, 
Kaffeeklatsch mit Narrenkappe des CCO
Nemsdorf-Göhrendorf
Gasthof „Zur Sonne“, 15 Uhr, 
Kindercarneval des NCC
Schraplau
Saal am Kalkwerk, 15 Uhr, 
SCC Kinderfasching

Montag, 3. März
Barnstädt
M1 Eventhalle, 14.11 Uhr, 
Seniorenfasching des BFC
Steigra
Saal, 19.30 Uhr, 
Abendveranstaltung des SCV
Obhausen
Kulturhaus Obhausen, 20.11 Uhr, 
Rosenmontagssitzung des CCO

Freitag, 7. März
Schraplau
Saal am Kalkwerk, 20.30 Uhr, 
SCC Jugendfasching

Samstag, 8. März
Barnstädt
Saal am Landmarkt Putzer, 
2. Abendveranstaltung des
Göhritzer Narren Klub

Sonntag, 9. März
Barnstädt
Saal am Landmarkt Putzer, 
Seniorenfasching des 
Göhritzer Narren Klub

Samstag, 15. März
Barnstädt
Saal am Landmarkt Putzer, 
Kinderfasching des 
Göhritzer Narren Klub

Sonntag, 16. März
Erdeborn
Bauernstein, 10 Uhr, 
18. Glöckchenskatturnier

Schickt uns Eure Termine! Egal ob Vereinsfeier, Heimatfest, Konzert oder 
sonstige Veranstaltung - Schickt uns eure Termine an redaktion@vg-weida-land.de 

Alle aktuellen Termine gibt’s online auf www.weida-land.de/de/veranstaltungen 
oder durch Scannen des QR-Codes.
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Sportliche Aktivitäten
Fußball im Weida-Land
Spielansetzungen bis zum 2. März

Freundschaftsspiele
Samstag, 08.02., 14 Uhr 
 SV BW Farnstädt – SV Eintracht Emseloh

Samstag, 08.02., 14 Uhr 
 Kalbsriether SV – SC Obhausen

Sonntag, 09.02., 14 Uhr 
 SV BW Farnstädt II – SpVgg Osterhausen

Samstag, 15.02., 14 Uhr 
 SV BW Farnstädt II – BSC Blankenheim

Samstag, 15.02., 14 Uhr 
 SV Rohnetal Wolferstedt – SC Obhausen

Samstag, 22.02., 13 Uhr 
 SC Naumburg II – SC Obhausen

Landesklasse 6
Samstag, 15.02., 14 Uhr
 VfB Oberröblingen – SV BW Farnstädt

Samstag, 22.02., 14 Uhr 
 SV BW Farnstädt – SV Kelbra

Samstag, 01.03., 14 Uhr 
 SV Zöschen 1912 – SV BW Farnstädt

Kreisoberliga - Saalekreis
Sonntag, 23.02., 14 Uhr 
 SV BW Farnstädt II – SV Eintracht Gröbers 

Kreisliga – Saalekreis / Staffel 2
Samstag, 01.03., 15 Uhr 
 SV Großgräfendorf – SG Barnstädt / Steigra

Sonntag, 02.03., 14 Uhr 
 SV Merseburg-Meuschau II – SC Obhausen

1. Kreisklasse – Saalekreis / Staffel 2
Sonntag, 02.03., 14 Uhr 
 TSV Germania Salzmünde – SC Obhausen II

NAMIKI Budokai e.V.
Ein Jahresrückblick
Neues Jahr, neue Vorsätze? Diese Frage 
stellt sich der eine oder andere sicher, wie 
nach jedem Jahreswechsel. Statistisch sind 
auch am Anfang eines neuen Jahres, die 
Chancen größer, etwas im Leben zu ändern, als im Laufe 
eines Jahres. Also warum nicht etwas mehr Sport treiben? 
Wir haben in Schraplau ideale Bedingungen dafür. Eine 
Mattenfläche von 60 qm verlegt auf einen »schwingenden« 
Boden erlaubt uns ein gelenkschonendes Training. Egal ob 
SHOTOKAN KARATE, AIKIDO, BRASILIAN JIU JITSU 
bei uns kommt hier jeder auf seine Kosten.

SHOTOKAN KARATE ist der verbreiteste Karatestil. Die 
Grundschule (Kihon) und die Kata (festgelegte Kampfform 
ohne Gegner), sind gute Methoden zur Erlangung von ko-
ordinativen Fertigkeiten, zur Stärkung der Muskulatur und 
zur Ausbildung einer guten Flexibilität. Das Kumite (Kampf-
übungen mit Partner, Freikampf) schult Distanzgefühl, baut 
Unsicherheiten ab und stärkt das Selbstbewusstsein. Gera-
de für Kinder und Jugenliche ist diese Form der Körperer-
tüchtigung eine gute Methode, um den eigenen Körper zu 
„verstehen“. Training für Körper und Geist, das ist es was 
das SHOTOKAN KARATE ausmacht. 

Das AIKIDO, der »Weg der Harmonie und des Geistes« ist 
kein Wettkampfsport, sondern eine japanische Selbstvertei-
digungskunst. Das ausdrückliche Ziel ist es, den Angriff ins 
Leere laufen zu lassen oder die Angriffsbewegung frühzeitig 
aufzunehmen und diese umzuleiten. »Ukemi-Waza«, – die 
Fallschule – ermöglicht eine sichere »Bodenlandung« in al-
len Lagen. Das Wiedererlangen im Alltag vergessener Be-
wegungsmotorik schulen Gleichgewicht und Koordination. 
Als „Spiegel“ zu jeder Form des Angriffs, bietet diese Art 
der Bewegung eine realistische Alternative zur Selbstver-
teidigung.

Brazilian Jiu Jitsu wurde entwickelt, um kleine und schwä-
chere Personen in die Lage zu versetzen, sich gegen grö-
ßere, stärkere und aggressivere Personen durch Hebel-
wirkung und dominante Positionierung zu verteidigen! Vor 
allem im Bodenkampf hat diese Form der Verteidigung das 
meiste Potential.

Solltet auch ihr Interesse haben, Teil unserer BUDO-
Gemeinschaft zu werden, ruft an unter: 0151-11244283 
oder meldet euch per E-Mail: budokaiml@hotmail.de
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Höhepunkte und Erlebnisse
Jahresrückblick aus Schnellroda
Die Kita Feldmäuschen blickt 
auf ein spannendes Jahr
Liebe Eltern und kleine Entdecker der Kita Feldmäuschen,
was für ein aufregendes Jahr voller Spaß, Abenteuer und 
neuen Eindrücken! Hier ein Rückblick welcher die Höhe-
punkte unserer gemeinsamen Zeit zusammenfasst.
Wir starteten das Jahr mit der Gesundheitskiste und einem 
Erste-Hilfe-Lehrgang für Kinder. Die kleinen Ärzte waren 
so begeistert, dass sie sogar versuchten, ihre Kuscheltie-
re zu behandeln. Ein Teddybär hatte plötzlich Schmerzen 
im Bauch – vielleicht von zu vielen Keksen? Zum Fasching 
verwandelte sich die Kita in ein kunterbuntes Karnevalszelt. 
Von Piraten über Prinzessinnen bis hin zu einem kleinen Di-
nosaurier waren die Kostüme so kreativ, dass wir fast einen 
Modemarkt eröffnen wollten. Der Osterhase besuchte uns 
auch in diesem Jahr bei Bauer Bollmann und brachte jede 
Menge Schokolade mit. 
Unser Naturprojekt „Kleiner Baum“ war ebenfalls ein Hit. 
Den Kindern wurde gezeigt, wie ein Baum wächst und wel-
che Bedeutung er für Natur und die Tiere hat. Das hat die 
Kleinen so begeistert, dass wir jetzt eine eigene Feldmäus-
chen-Waldschule eröffnen könnten! Auch eine Verkehrser-
ziehung stand auf dem Programm. Die Kinder lernten wie 
man sicher über die Straße geht. Ein kleiner Verkehrsde-
tektiv hat sogar den Stopp-Schild Tanz erfunden! Außerdem 
starteten wir unser Naturprojekt „Die Biene“ in welchem es 
eine Menge über unsere nützlichen Freunde zu erfahren 
gab. Auch die Abschlussprüfung der Waldfüchse war ein 
großer Erfolg! Die Kinder haben so viel gelernt, dass sie 
jetzt eine kleine Waldfuchsuniversität gründen könnten. Den 
Kindertag feierten wir mit Spielen und viel Lachen. Der Be-
such bei der Polizei in Querfurt war ein weiteres Highlight. 
Die Kinder durften sogar die Sirene ausprobieren.
Die Übernachtung in der Kita war ein Abenteuer. Dabei er-
zählten sich die Kinder Gruselgeschichten, die so lustig wa-
ren, dass selbst die Schatten an der Wand gelacht haben. 
Bei unserem Indianerfest im Juli gab es eine Schatzsuche. 
Dabei fanden die kleinen Schatzsucher mehr Süßigkeiten 
als Gold. Das Ritterfest auf der Burg Querfurt war ein voller 
Erfolg! Die Kinder fühlten sich als echte Ritter und Prinzes-
sinnen und haben sogar ein Ritterturnier veranstaltet. Hallo-
ween wurde mit viel Grusel und Spaß gefeiert! Die Kinder 
kamen in den schaurigsten Kostümen und wir hatten eine 
Gespensterdisko. Die Geister hatten das Tanzen wirklich 
drauf.
Das Weihnachtskonzert der Musikschule Querfurt war ein 
tolles Erlebnis! Die Kinder der Musikschule haben so schön 
gesungen, dass sogar der Weihnachtsstern leuchtete. Beim 
Plätzchen backen in der Kita gab es bei den Feldmäuschen 
mehr Teig auf den Gesichtern als in den Schüsseln! Der 
Weihnachtsmann besuchte uns und brachte den Kindern 
Geschenke mit. Der Besuch des Theaters in Naumburg mit 
Rotkäppchen war der krönende Abschluss des Jahres.

Ein riesiges Dankeschön an alle Eltern, die uns bei un-
seren Abenteuern unterstützt haben. Wir freuen uns auf 
ein weiteres Jahr voller Lachen, Lernen und unvergess-
licher Erlebnisse in der Kita Schnellroda.

Kaffeeklatsch im neuen Jahr
Begeisterung für renovierte Räumlichkeiten
Am 8. Januar 2025 trafen sich die Damen der Gruppe 60plus 
zu einem gemütlichen Kaffeeklatsch in den frisch renovier-
ten Räumlichkeiten. Dank der großzügigen Unterstützung 
von Rene Elix (Taxiunternehmen Querfurt) konnten neue 
Anschaffungen wie Küchenmöbel realisiert werden. Die lie-
bevoll gestaltete Dekoration und die kleinen Veränderungen 
tragen nun zu einer noch einladenderen Atmosphäre bei, 
was bei allen Anwesenden auf große Begeisterung stieß.

Bei selbstgebackenem Kuchen und einem Glas Wein wurde 
viel gelacht und angeregt geplaudert, sodass die Zeit wie im 
Flug verging. Alle freuen sich schon auf das nächste Treffen 
im Februar.

Übrigens: Die Räumlichkeiten können auch für private Feier-
lichkeiten mit 20 bis maximal 25 Personen gemietet werden. 
Interessenten können sich für weitere Informationen telefo-
nisch bei Frau Laugkner unter 0173 / 2620869 melden. 

Der 17. Glöckchenskat ist gelaufen
Am 1. Adventssonntag fand die 17. Auflage unseres Preis-
skatturniers im Saal der Gaststätte „Zum Bauernstein“ in 
Erdeborn statt. Wir wurden vom Team des Restaurants 
herzlich empfangen und bestens mit Speisen und Geträn-
ken versorgt. Die Atmosphäre war sehr entspannt und un-
terhaltsam. Das Wettkampfgericht hatte keinerlei Streitfra-
gen zu klären.



Zum Turnier traten 50 Skatfreunde aus fünf Landkreisen 
an. Auch drei Damen waren wieder am Start. Nach einer 
ausgeglichenen 1. Serie, 14 Skatfreunde waren um weniger 
als 200 Wertungspunkte getrennt, konnten sich noch viele 
Teilnehmer Hoffnungen auf den Turniersieg bzw. Preisgeld-
platzierungen machen. 
Nach einem fulminanten 2. Durchgang mit über 2000 Wer-
tungspunkten konnten sich am Ende die Skatfreunde Diet-
mar Ciesilski aus Welbsleben, Klaus Kopper aus Osterhau-
sen und Christian Werner aus Helfta auf den Plätzen 1, 2 
und 3 durchsetzen und Preisgelder von 135 Euro, 80 Euro 
und 54 Euro entgegennehmen. Insgesamt wurden 13 Geld-
preise ausgereicht.
Auf die 18. Auflage des Glöckchenskatturniers, am 
09.03.2025 wie immer um 10 Uhr, natürlich wieder im „Bau-
ernstein“ in Erdeborn, freuen sich schon alle Beteiligten.

 Der Organisator: 
 Ulrich Soth

Erfolgreicher Abschluss der Hinrunde
Tischtennis beim SV 46 Barnstädt
Am 11. Dezember 2024 wurde das letzte Punktspiel der Hin-
runde in der Saison 2024 / 2025 gegen die Mannschaft des 
SV Zöschen II im Tischtennis beim SV 46 Barnstädt ausge-
tragen. Dieses konnte durch einen klaren Sieg mit 14 : 0 für 
uns entschieden werden. Dadurch wurde die Hinrunde auf 
einem respektablem 2. Platz in der 4. Kreisklasse Staffel A 
beendet. Für die gezeigten Leistungen gilt allen Sportler der 
Abteilung Tischtennis aber vor allem den Spieler der Mann-
schaft unser Dank.
Gleichzeitig konnten wir uns vor dem Spiel bei unseren 
Sponsoren, der TEHA Querfurt GmbH sowie dem Bauun-
ternehmen Schmitdt GmbH, welche uns zwei neue Tisch-
tennisplatten finanzierten, sowie bei unserem Sportfreund 
Carsten Ritter vom RITTER Event und Medientechnik für 
den Trikotsatz, mit einem kleinen Präsent ganz herzlich be-
danken.
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Leider haben wir auch an diesem Tag einen Spieler unserer 
Mannschaft verabschiedet, der im nächsten Jahr bei einem 
anderen Verein in Thüringen die Tischtennisbälle fliegen 
lässt. Wir wünschen ihm natürlich viel Erfolg mit seinem 
neuen Verein.
Dass wir uns auf den erreichten Ergebnissen nicht ausru-
hen wollten, zeigte auch das erste Spiel der Rückrunde aus-
wärts bei G-W Langeneichstädt IV, welches wir mit 10 : 4 
gewinnen konnten.
Somit sind wir gut in das neue Jahr gestartet und wir hoffen, 
dass die Saison auch weiterhin für uns erfolgreich zu Ende 
geht.

 Mit einem Sport Frei, 
 Donald Hanke
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Sonstiges
Zwei Pflegedienste 
eine gemeinsame Mission
Zum 1. Januar 2025 haben sich der Pflegedienst um 
Schwester Ute Sendrowski in Nemsdorf-Göhrendorf und 
der Häuslicher Krankenpflegedienst Ines Müller GmbH in 
Karsdorf OT Wetzendorf zusammengeschlossen.

Schwester Ute Sendrowski (im Bild rechts) schaltet nach 
fast 30 Jahren als selbstständige Pflegedienstleiterin einen 
Gang zurück, ist aber noch in Teilzeit in der Pflege der Kun-
dinnen und Kunden aktiv. „Mein Lebenswerk gebe ich nach 
und nach vertrauensvoll in fähige und liebevolle Hände und 
weiß, dass die Arbeit so weiter geführt wird, wie es mir über 
die vielen Jahre in der Pflege älterer und kranker Menschen 
am Herzen lag“, sagt die Krankenschwester Ute Sendrow-
ski. 
Die Nähe zu Nemsdorf-Göhrendorf bleibt. Gemeinsam mit 
Schwester Ute Sendrowski und allen Kolleginnen werden 
die Kundinnen und Kunden in der Region auch weiterhin von 
Nemsdorf-Göhrendorf aus zwischen Schraplau und Steigra 
sowie von Schnellroda bis Ziegelroda gepflegt, versorgt und 
betreut. Auch die bisherige telefonische Erreichbarkeit unter 
034771 / 23110 bleibt bestehen.
Mit der Tagespflegeeinrichtung OASE des Häuslicher Kran-
kenpflegedienstes Ines Müller in Karsdorf erweitert sich so-
gar das Leistungsangebot für die Kundinnen und Kunden 
um Nemsdorf-Göhrendorf noch. Der seit über 30 Jahren 
bestehende Häuslicher Krankenpflegedienst Ines Müller ist 
auch weiterhin in der häuslichen Pflege seiner Kundinnen 
und Kunden von Querfurt bis Laucha und Bibra bis Frey-
burg unterwegs.
Beide Pflegedienste zeichnen sich seit jeher durch eine sehr 
gute Versorgungsqualität in der ambulanten Pflege aus. Da-
ran hält man als nunmehr gemeinsamer Teil der HERA Re-
sidenzen Gruppe um Andreas Mildner, geschäftsführender 
Gesellschafter (im Bild mittig), weiter fest.
Stefanie Kaczmarek-Bartsch (im Bild links) Pflegedienstlei-
terin des Häuslichen Krankenpflegedienstes Ines Müller und 
Tagespflege OASE, ist allen Pflegebedürftigen und deren 
Angehörigen telefonisch unter 034461 22370 eine wertvolle 
Ansprechpartnerin. 

Weitere Informationen unter www.krankenpflege-mueller.de

www.nachwuchsfahndung.de 
Die Polizei Sachsen-Anhalt 
fahndet in eigener Sache
Die „Fahndung in eigener Sache“ ist eine 
Einstellungskampagne der Polizei Sachsen-
Anhalt. Im Radio und in sozialen Netzwerken, 
mithilfe von Plakaten, Postkarten und Flyern sucht die Polizei 
Nachwuchs. Weitere Informationen finden Interessierte unter 
www.nachwuchsfahndung.de oder bei Instagram @polizei.
sachsenanhalt oder durch Scannen des QR-Codes.

Info: Die Regionalbereichsbeamten stehen bei Fragen zu 
Einstellungsvoraussetzungen und zur Bewerbung, im Rah-
men ihres täglichen Dienstes, jederzeit zur Verfügung.

PHM Köhler Tel.: 034771 74268 oder 0160 2532450
PHM Degenhardt Tel.: 034771 74277 oder 0160 2530495
Mietnebenkosten prüfen und bares Geld sparen

Der Stadt- und Landbote erscheint monatlich in einer 
Auflage von 4.000 Exemplaren. Für Druckfehler und Text- 
inhalte übernimmt die Redaktion keine Haftung.
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Zusätzlich gibt es ein vorformuliertes Widerspruchsschreiben, 
das an die Vermieterin oder den Vermieter gesendet werden 
kann. Sollte die Abrechnung nicht korrigiert werden, erstellen 
die Fachleute auf Wunsch auch ein außergerichtliches Mahn-
schreiben. Wichtig zu beachten: Auch wenn die Abrechnung 
möglicherweise zu hoch erscheint, müssen Mieterinnen und 
Mieter die Zahlungsfrist von 30 Tagen einhalten, bevor sie wei-
tere Schritte unternehmen können. Der Prüf-Service von Mi-
neko ist für DEVK-Rechtsschutzversicherte kostenfrei – und in 
den meisten Fällen gibt es sogar Geld zurück.

Netzanbindung Südharz, 
Abschnitt Nord
380-kV-Ersatzneubau Schraplau/Obhausen – 
Wolkramshausen
Ankündigung von Vorarbeiten gemäß § 44 EnWG
Im Projekt Netzanbindung Südharz setzt die Vorhabenträ-
gerin 50Hertz Transmission GmbH das im Bundesbedarfs-
plangesetz (BBPlG) aufgeführte Vorhaben Nr. 44 „Höchst-
spannungsleitung Schraplau / Obhausen – Wolkramshausen 
– Vieselbach; Drehstrom Nennspannung 380 kV“ um. Es 
beinhaltet den Ersatzneubau der 220-kV-Bestandsleitungen 
Wolkramshausen – Vieselbach (Abschnitt Süd) und Eula – 
Wolkramshausen (Abschnitt Nord) durch die Errichtung und 
den Betrieb einer 380-kV-Freileitung zwischen dem geplan-
ten Umspannwerk (UW) Schraplau / Obhausen (Querfurt) in 
Sachsen-Anhalt sowie den bestehenden UW Wolkramshau-
sen und Vieselbach in Thüringen. Das Vorhaben befindet sich 
mit Abschnitt Nord derzeit im Anhörungsverfahren zur Plan-
feststellung gemäß § 22 NABEG.
Für die Planung und Vorbereitung der Bauausführung des Vor-
habens werden im Auftrag von 50Hertz vorbereitende Untersu-
chungen durchgeführt. Diese Arbeiten umfassen in der Regel 
Untersuchungen des Baugrundes sowie ggf. auch die Suche 
nach Kampfmitteln und archäologische Untersuchungen.
Die Baugrunduntersuchungen werden aller Voraussicht nach 
ab Januar 2025 im Laufe eines Jahres stattfinden. Anzahl und 
Art der Untersuchungen sind vom Standort abhängig und be-
schränken sich ausschließlich auf die geplanten Maststandorte. 
Der genaue zeitliche Ablauf hängt von behördlichen Genehmi-
gungen sowie äußeren Umständen, wie z. B. von den örtlichen 
Gegebenheiten und wetterbedingten Bodenverhältnissen, ab. 
Die Sondierungen dauern voraussichtlich wenige Stunden. Für 
die Bohrungen werden in Abhängigkeit von der Bohrtiefe, den 
Bodenverhältnissen, der Witterung etc. ca. drei bis fünf Tage 
benötigt.
Die beauftragten Dienstleister stehen mit den entsprechen-
den Fachbehörden während des gesamten Zeitraums in ei-
nem engen Austausch. Die Berechtigung zur Durchführung 
von Voruntersuchungen ergibt sich aus § 44 Abs. 1 Satz 1 
des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Eigentümer/innen, 
Pächter/innen und sonstige Nutzungsberechtigte werden 
hiermit mit einer ortsüblichen Bekanntmachung gemäß § 44 
Abs. 2 EnWG über die Voruntersuchungen informiert, ohne 
dass es insoweit Mitwirkungshandlungen oder einer Zustim-
mung bedarf. Vor der Durchführung werden Betroffene mit 
separatem Schreiben der beauftragten Planungsfirma EQOS 
Energie Deutschland GmbH nochmals persönlich informiert 
und zudem vor Ort für Abstimmungen kontaktiert.
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Mietnebenkosten prüfen 
und bares Geld sparen 
Tipps: So schützen sich Mieterinnen und Mieter 
vor falschen Abrechnungen
(djd). Die Mietpreise steigen weiterhin, und auch die hohen Ne-
benkosten setzen immer mehr Mieterinnen und Mieter unter 
Druck. Laut Statista sind die Verbraucherpreise für Nebenkos-
ten 2024 um fast fünf Prozent angestiegen. Die sogenannte 
zweite Miete umfasst alle Betriebskosten wie Heizkosten, Müll-
entsorgung sowie Wasser- und Abwassergebühren. Einmal im 
Jahr erhalten Mietende eine Abrechnung, in der diese Kosten 
mit den monatlich geleisteten Vorauszahlungen verrechnet 
sind. Hier lohnt sich ein genauerer Blick, denn Nebenkosten-
abrechnungen enthalten oft Fehler. Der Deutsche Mieterbund 
(DMB) schätzt, dass etwa jede zweite Abrechnung betroffen 
ist, nach Zahlen des Onlineportals Mineko sind sogar neun von 
zehn Abrechnungen fehlerhaft.

Nebenkostenabrechnungen auf versteckte Fehler prüfen
Mieterinnen und Mieter sollten daher ihre Nebenkostenabrech-
nungen immer gründlich überprüfen, um unnötige Nachzah-
lungen zu vermeiden. Lediglich Kosten, die tatsächlich für das 
Gebäude oder die Wohnung angefallen sind, dürfen umgelegt 
werden. Bei Zweifeln sollten sie sich von ihrer Vermieterin oder 
ihrem Vermieter die Belege und Rechnungen zeigen lassen. 
Die DEVK Versicherungen bieten unter www.devk.de/neben-
kosten viele Tipps und Informationen, um Abrechnungen auf 
mögliche Unstimmigkeiten zu prüfen. „Da Betriebskostenab-
rechnungen häufig rechtlich und rechnerisch komplex sind, ist 
es ratsam, sich die Unterstützung von Fachleuten zu sichern“, 
sagt Sandra Pomberg, Rechtsschutzexpertin beim Kölner Ver-
sicherer. Eine umfassendeund professionelle Prüfung der Ne-
benkostenabrechnung bietet etwa die DEVK in Kooperation mit 
Mineko an.

Kostenlose Unterstützung von Profis
Expertinnen und Experten überprüfen hier, ob alle Positionen 
korrekt abgerechnet und die Kosten rechtmäßig auf die Mieten-
den umgelegt worden sind. Unter anderem kontrollieren sie, ob 
unzulässige Posten wie Kosten für Reparaturen, Müllbehälter 
oder Verwaltung in der Abrechnung enthalten sind. Mieterinnen 
und Mieter erhalten einen übersichtlichen Prüfbericht, der mög-
liche Fehler aufzeigt und potenzielle Einsparungen offenbart. 

Nebenkostenabrechnungen sind in der Regel rechtlich kom-
plex und rechnerisch kompliziert. Eine Überprüfung durch 
Fachleute ist daher sinnvoll.

Foto: 
DJD/DEVK/Jadon Bester/peopleimages.com - stock.adobe.com
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Wir gratulieren

zum 70. Geburtstag
08.02.  Veronika Biener, Steigra
09.02.  Volker Bartsch, Obhausen
15.02.  Edda Hoffmann, Esperstedt
22.02.  Sigmar Biener, Steigra
27.02.  Karola Bäcke, Steigra
27.02.  Alfred Hilgert, Obhausen
02.03.  Rita Kunth, Steigra
03.03.  Silvia Trautmann, Steigra

zum 75. Geburtstag
08.02.  Gisela Cziesla, Nemsdorf-Göhrendorf
17.02.  Waltraud Müller, Nemsdorf-Göhrendorf
18.02.  Helga Hotzel, Neuweidenbach
19.02.  Dieter Dubielzig, Obhausen
20.02.  Knut Gonschorek, Obhausen
20.02.  Axel Heiß, Obhausen
23.02.  Gerhard Mosch, Obhausen
25.02.  Manfred Pfeiffer, Esperstedt
28.02.  Günther Walther, Esperstedt
02.03.  Ute Gonschorek, Obhausen

zum 80. Geburtstag
22.02.  Waltraud Fandrich, Obhausen
24.02.  Ilona Franke, Barnstädt

zum 85. Geburtstag
14.02.  Wanda Hüneburg, Farnstädt
18.02.  Dorothea Ratheike, Obhausen
28.02.  Anneliese Heinrich, Nemsdorf-Göhrendorf
04.03.  Gert Schmidt, Barnstädt

zum 90. Geburtstag
09.02.  Erika Lutzmann, Obhausen
14.02.  Ursula Muth, Nemsdorf-Göhrendorf
17.02.  Adelhard Walther, Obhausen
22.02.  Hedwig Poblenz, Kalzendorf

Herzliche Glückwünsche 
allen Jubilaren!

Ist Ihr Hund schon angemeldet?
Hinweis vom Steueramt 

Für das Halten von min-
destens drei Monate alten 
Hunden wird in Sachsen-
Anhalt Hundesteuer er-
hoben. Steuerpflichtig ist 
dabei der Hundehalter. 
Die Anmeldung von 
Hunden erfolgt über 
das Steueramt der Ver-
bandsgemeinde Weida-
Land. Dafür müssen, 
unverzüglich nach der 
Aufnahme der Haltung, folgende Angaben und Unterlagen 
ausgehändigt werden:

Angaben zum Hund:
- Geschlecht und Geburtsdatum des Hundes,
- die Kennnummer des Transponders,
- Rassezugehörigkeit des Hundes oder Angabe der Kreu-

zung des Hundes,
- Bescheinigung des Versicherers über das Bestehen einer 

Hundehaftpflichtversicherung
- Hundeausweis

Angaben vom Halter:
- Name, Vorname und Anschrift
- Geburtsdatum und Geburtsort
- Telefonnummer/ E-Mail-Adresse  
- Hundehaltung aufgenommen (Datum)
- Unterschrift

Wer bisher versäumt hat seinen Hund anzumelden bzw. ihn 
durch einen Neuen ersetzt hat, hat dies umgehend im Steu-
eramt der Verbandsgemeinde Weida-Land nachzuholen. 

Anmeldeformulare gibt’s im Verwaltungs-
gebäude Nemsdorf-Göhrendorf, online 
unter www.weida-land.de/de/formulare.
html oder durch Scannen des QR-Codes.

Foto: IMAGO/McPHOTO

Die Nichtanmeldung zur Hundesteuer ist eine Ordnungs-
widrigkeit und kann mit einem Bußgeld bis zu 10.000 Euro 
geahndet werden.

Übrigens: 
Halter eines Hundes ist, wer nicht nur vorübergehend
- über dessen Pflege, Verwendung oder Beaufsichtigung 

entscheidet, also die Bestimmungsmacht hat,
- aus eigenem Interesse für die Kosten des Tieres auf-

kommt,
- den allgemeinen Wert und Nutzen des Tieres in Anspruch 

nimmt und
- das Risiko seines Verlustes trägt.

Hintergrund:
Die Hundesteuer ist eine kommunale Aufwandsteuer und 
kann von den Gemeinden nach dem kommunalen Sat-
zungsrecht erhoben werden. Die Steuer wird je Hund be-
zahlt und muss einmal im Jahr entrichtet werden. Je nach 
Regelung in der Gemeinde erhält der Hundehalter eine 
Hundesteuermarke, die mitgeführt oder am Halsband des 
Hundes befestigt werden und nach Abmeldung wieder ab-
gegeben werden muss.



Ich habe den Berg erstiegen,

der Müh‘ und Arbeit gibt.

Es war so schön zu leben,

für Menschen, die man liebt.

Wir haben in aller Stille Abschied 

genommen von meiner Mutter, 

Schwiegermutter, Oma, Uroma, 

Tante und Cousine

geb. Putze

In stiller Trauer
Tochter Anita Rühlemann und Familie

24H TELEFONISCH ERREICHBAR

034771-6210    0151-40409030

BESTATTUNGFACH-QUERFURT@GMX.DE

Bestattung Fach oHG
Friedhofstr. 12
06268 Querfurt

 

 

Menschen zu finden, die mit uns fühlen,
gebührt unser Dank.

Wir sind überwältigt, sei es für Trost in
Wort und Schrift, für jede stille Umarmung.
Für den Händedruck, wenn die Worte fehlten
und für alle Zeichen der Verbundenheit.
Besonderer Dank gilt unseren Verwandten,
Bekannten, Nachbarn, 
ehemaligen Arbeitskollegen,
unserem Hausarzt Dr. Feuerberg,
dem Pflegedienst Weise, dem Palliativarzt
Dr. Müller, dem Bestattungshaus Voigt,
dem Redner Herrn Gentkow sowie
dem Blumenhaus Jarczowski und dem
Restaurant Strandhotel Zahn.

Deine Gudrun
Deine Töchter Nicole und Conny
mit Familien

Wenn dich meine Liebe
hätte retten können,
hättest du für immer gelebt.

Walter Müller

Bauunternehmen
Mario Höfer

hoefer.mario@web.de

0172 / 3744985
Gänsewinkel 8
06268 Obhausen

Bau- und
Modernisierung Putzarbeiten / Maurerarbeiten

Fliesenlegerarbeiten
Trockenbau
Sandstrahlarbeiten
Natursteinarbeiten
Innenausbau

rund um die Immobilie

Erdbau & Abriss
K. Tomeischel Obhausen

Tel.: 0172-7 25 53 13
Baggerarbeiten aller Art sowie

Schüttgüter zur Anlieferung und Abholung

 - Schotter - Betonkies - Sand/Kies
 - gesiebterMutterboden - Pflasterkies

Betriebsübergabe

Schon lange pfeifen es die Spatzen von den Dächern:
Ich gehe in Rente und werde nach 33 Jahren

das Bestattungshaus aufgeben.

 
 

Es freut mich, mit Frau Ines Hanschke
– Inhaberin von Silencio Bestattungen in Halle (Saale) –

eine Nachfolgerin gefunden zu haben.
Ich bedanke mich für die Treue zu unserem Bestattungshaus

und wünsche Frau Hanschke einen guten Start
in die neuen Aufgaben.

0171 - 5370654 
0345 - 68894524

Zum 1. Januar 2024 habe ich den Betrieb von
Herrn Rzeznizak übernommen. Ich bedanke mich für das
Vertrauen, welches er mir entgegenbringt und versichere,

dass ich ebenso Ansprechpartnerin für Sie sein werde
wie es Familie Rzeznizak für Sie war.

Erd- und Feuerbestattungen, 
Erledigung aller Formalitäten 
und Überführung

Bestattungshaus Rzeznizak

Hier ist der Platz für Ihre  Traueranzeige oder Danksagung!



Handels- und Transport GmbH

Ihr kompetenter Partner für:

Heizöl – Diesel 
Schotter – Splitt – Erde

regional  ·  schnell  ·  zuverlässig

06179 T riedrich-Henze-Straße 64
Mo  – Fr  8.00 – 16.00 Uhr

T Fax: 034601/2 00 75

Brennstoffe - Heizöl
Öfen - Transporte

Gründach- & Teichbau Philipp Siegert
Straße der Freundschaft 3a, 06279 Alberstedt

mobil: 0177 - 7163318

Wir bieten Ihnen fachgerechte Leistungen im Bereich der
Garten- & Landschaftspflege sowie -gestaltung.



Immobilienbüro Petra Höhne
Siedlung 26, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf

www.hoehne-immobilien.de
Tel.: 034771-22870 Fax: 034771-24183
Mobil: 0172-3483149

Sie wollen Ihr Haus verkaufen? 
„Seit 34 Jahren Ihr Immobilienprofi in der Region“.
Wir erstellen Ihre Wertermittlung zeitnah, professionell, kostenlos und begleiten Sie
unkompliziert und rechtssicher bei dem Verkauf Ihrer Immobilie. 

Vereinbaren Sie einfach mit uns einen Termin.  

In Bad Lauchstädt
Der Doktor für Lack und Beulen

Autolackiererei Sven Grahl
Wir sind

für Sie da! Ahornstraße 15
06246 Bad Lauchstädt
Tel. 034635/90 50 20
Funk 0172 / 7 91 02 94LACKIERUNGEN:

Kfz – Oldtimer
diverse Teile
Linierungsarbeiten
Airbrush
Sonderlackierung (Design)
Spot-Repair

günstige Kleinschadenlackierungen
(Ausbeularbeiten)

nfallabwicklung von
Karosserieinstandsetzung, TÜV, 
Sachverständigenstellung, Abrechnung,

Otto & Partner GmbH

Ofenbaumeister Carsten Otto      

Ofen- ,    Fliesen- ,    Kaminbau

 Fliesen- und 
 Natursteinarbeiten

 Ofenbau 

 Ofen- und Schornstein-
 berechnungen

 Ersatzteile



R E C H T S A N W Ä L T E
Hartmut Lasse & Uwe Meisel
* M E R S E B U R G * Q U E R F U R T *

Hartmut Lasse
Fachanwalt für Erbrecht

Fachanwalt für Arbeitsrecht

K O M P E T E N Z
AN IHRER SEITE

06268 Querfurt
Döcklitzer Tor 23
Tel.: 034771/4 40 71
Fax: 034771/2 37 44
ralasse@ralasse.de

06217 Merseburg
König-Heinrich-Str. 29
Tel.: 03461/41 51 16
Fax: 03461/21 41 44
Funk 0152/22 64 47 32

Pflegedienst Müller &
Tagespflege Oase

3
info@baumaschinen-querfurt.de

wwww.baumaschinen-querfurt.de

3
Breite 70-86 cm
Bügel klappbar
Grabtiefe 1,76 m

Selbstabholung oder
Lieferung möglich. 



Steuern Sie Ihre Steuern!
Unsere Kanzlei bietet mittelständischen Unternehmen

ein breites Spektrum an Leistungen an, wie z.B.

 Freund & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft & Co. Querfurt KG | 
Niederlassung Querfurt
Beatrix Gassel - Steuerberaterin/Kanzleileiterin
Merseburger Straße 72 | 06268 Querfurt

Tel. 034771/ 71 79 00

fp-querfurt@etl.de | www.freund-querfurt.de

 Qualitätskanzlei

Ein Unternehmen der ETL-Gruppe I www.ETL.de

 Existenzgründungsberatung
Betriebswirtschaftliche Auswertungen
Finanzberatung
Branchenanalysen, Betriebsvergleiche
Vorausschauende, steuergestaltende Beratung

Freund & Partner
Steuerberatung in Querfurt

Beratungsstelle Alberstedt:
Dipl.-Betriebswirtin (FH) Claudia Warwel

Str. d. Freundschaft 18, 06279 Alberstedt
Tel. 034774/2 18 22

Sprechzeiten: freitags ab 10.00 Uhr und nach Vereinbarung

info@vlh.dewww.vlh.de

MARTIN

www.mw-fliesen-sanitaer.de

FLIESEN  UND 
FUßBODENTECHNIK

Klimaböden
Barrierefreier 
Umbau
Innenausbau

H

MEISTERBETRIEB SEIT 1999

30 Jahre

Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekassen - Mitglied im Berufsverband

Schulstraße 21 | OT Stedten
06317 Seegebiet Mansfelder Land | Tel.034774/2 02 59

und dies bereits seit über 30 Jahren!
Bei uns sind Sie in guten Händen

HAUSKRANKENPFLEGE
EDITH WEISE&TÖCHTER GBR

Das Tagesstübchen 
 Tagsüber bestens versorgt - Abends wieder zu Hause

Wohnungen für Senioren in Stedten
 Kohlenweg 4 44 m2 und 53 m2 in einem sehr schönen

grünen Umfeld, auf Wunsch auch mit Betreuung

Qualität ist unser Anspruch!

  

Göhritzer Str. 31 A 06268 Barnstädt Tel.: 034771/

E-Mail: info@metallbau-herrmann.eu www.metallbau-herrmann.eu

 Geländerbau  Treppenbau  Zaunbau
 Tore/Türen  Hoftore 

METALLBAU Herrmann

Gartenzaun mit Tür Treppe innen 

Die … Torbauer

Gartenzaun mit Tür Treppe innen 

Die … Torbauer



Kfz-Zulassungsdienst
WIR sind jetzt „Erika Löhning“!

Wir fahren täglich für Sie
zur Zulassungsstelle!

Kfz-Meisterbetrieb

Ihr Ansprechpartner im Gewerbegebiet Barnstädt
Arno-Reichmann-Straße 1  |  06268 Barnstädt
Tel.: 034771 / 44 23 4  |  Fax: 034771 / 44 23 6
www.autostein.com  |  info@autostein.com

 EU-Neuwagen
 Instandsetz. aller Pkw-Typen

 und leichter Lkw
 Dekra-Stützpunkt und AU
  Reifen - Kupplung - Bremse

  Elektrik- und Elektronikarbeiten
  Klimaanlagenservice
  Umrüst. Autogas / Autogastankst.
   

 An- und Ummeldungen
 Bearbeitung von Fahrzeugscheinen

 bei Verlust, Namens- oder Wohnortswechsel

 Bearbeitung von Führerscheinen
 Umtausch, Namensänderung, Verlängerung
 sowie internationaler Führerschein

 Stilllegung von Fahrzeugen

Nummernschildfertigung
(auch FUN-Schilder)

Die 1. Wahl bei Wärmepumpen und Klimaanlagen

Bis zu 

70 % 
Förderung*

Ihr DAIKIN Wärmepumpenspezialist

aus Ihrer Umgebung: Enrico Nindelt | Siedlung 6a · 06268 Döcklitz
Tel. (03 47 71) 2 28 67 · waermeservice@gmx.de

Wir machen Sie
unabhängig von
Öl und Gas!



Querfurter Straße 36
06268 Ziegelroda

Telefon (034672) 951-0
Telefax (034672) 951-22

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:

motorgeraetebeuthan@t-online.de

FORST-, GARTEN-, KOMMUNALGERÄTE

 
 

ZEIT FÜR
DRAUßEN.

MS 162 Benzin-Motorsäge
Damit Ihnen die Arbeit draußen leicht 
von der Hand geht,  bietet die 
neue Motorsäge 
hervorragende STIHL Qualität.

199 €

In 6, 12, 24 oder 36
gleichen Teilsum-
men: das geniale
Abo-System für
Ihre Gesundheit!

Bequem
zahlen
ohne
Zinsen!

Sylvia Sonneberger
Augenoptikermeisterin & Optometristin

Inh. Toni Sonneberger
Augenoptikermeister

Fachgeschäft für Augenoptik & Kontaktlinsen

Ab
sofort bei uns:

Gutschein für einen
kostenlosen Sehtest

gültig bis
31.03.2025

Küchen
Einbaugeräte
Wohnzimmer
Polstermöbel
Schlafzimmer
Matratzen
Klein- und
Einzelmöbel

Eislebener Straße 55
06279 Farnstädt
Telefon +49 34776 629950
Mobil +49 172 2422622
info@kolb-energietechnik.de
www.kolb-energietechnik.de

M E I S T E R B E T R I E B


